
Bremische Landesbauordnung (BremLBO) 

vom 27. März 1995 (Brem.GBl. S. 211), zuletzt geändert am 08. April 2003 (Brem.GBl. S. 159) - Auszug - 

 

§ 61 Aufgaben der Bauordnungsbehörden 

(1) Die Bauordnungsbehörden haben bei der Errichtung, Änderung, dem Abbruch, der Nutzung sowie der 

Instandhaltung baulicher Anlagen darüber zu wachen, daß die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund 

dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden. Sie haben in Wahrnehmung dieser Aufgaben die 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

§ 62 Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die Bauordnungsbehörden sind befugt, zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 61 einschließlich der 

Erhebung von Gebühren, zur Führung des Baulastenverzeichnisses nach § 85 sowie zur Verfolgung von 

Ordnungswidrigkeiten nach § 88 die erforderlichen personenbezogenen Daten von den nach §§ 55 bis 58 am Bau 

verantwortlich Beteiligten, Grundstückseigentümern, Nachbarn, Baustoffproduzenten sowie sonstigen am Verfahren 

zu Beteiligenden zu verarbeiten. Darüber hinaus ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten nur mit Einwilligung 

des Betroffenen zulässig. § 3 Abs. 4 des Bremischen Datenschutzgesetzes gilt entsprechend. 

(2) Personenbezogene Daten dürfen grundsätzlich nur beim Betroffenen mit seiner Kenntnis erhoben werden. 

Soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 erforderlich ist, dürfen personenbezogene Daten abweichend 

von Satz 1 bei öffentlichen oder privaten Stellen erhoben werden. 

(3) Eine Übermittlung personenbezogener Daten ist nur an Personen und Stellen zulässig, wenn 

1. deren Beteiligung in einem Verfahren erforderlich ist, 

2. diese die Daten zur Erfüllung von Aufgaben benötigen, die im öffentlichen Interesse liegen, 

3. diese ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der Daten glaubhaft machen, 

4. diese im Einzelfall ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Daten glaubhaft machen, diese Kenntnis 

nicht auf eine zumutbare andere Weise erhalten können und schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht 

beeinträchtigt werden. 

Regelmäßige Datenübermittlungen sind nach den Nummern 1 und 2 zulässig unter Festlegung des Anlasses und des 

Zwecks der Übermittlung, der Datenempfänger und der zu übermittelnden Daten. Gesetzliche Übermittlungsvor-

schriften bleiben unberührt. 

(4) Der Senator für das Bauwesen erläßt durch Rechtsverordnung* nähere Bestimmungen über Art, Umfang 

und Zweck 

1. der Datenerhebung in den verschiedenen Verfahren, 

2. der Datenübermittlung unter Festlegung der zu übermittelnden Daten und der Empfänger, 

3. regelmäßiger Datenübermittlungen unter Festlegung des Anlasses, der Empfänger und der zu 

übermittelnden Daten. 

 

 

                                                           
* Bauvorlagenverordnung vom 06.Juni 1996 (Brem.GBl. S. 167) 



Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katastergesetz) 

vom 16. Oktober 1990 (Brem.GBl. S. 313), zuletzt geändert am 27. August 2002  (Brem.GBl. S. 389) - Auszug - 

 

§ 4 Inhalt und Zweck des Liegenschaftskatasters 

(1) Das Liegenschaftskataster ist für das Landesgebiet so einzurichten und fortzuführen, daß es den 

Anforderungen des Rechtsverkehrs, der Verwaltung und der Wirtschaft an ein Basisinformationssystem gerecht wird. 

Dabei sind insbesondere die Bedürfnisse der Planung und Bodenordnung, der Ermittlung von Grundstückswerten 

sowie des Umwelt- und Naturschutzes angemessen zu berücksichtigen. Das Liegenschaftskataster hat zu diesen 

Zwecken insbesondere darzustellen und zu beschreiben 

1. sämtliche Grundstücke, Flurstücke und Gebäude. Grundstücke können aus mehreren Flurstücken 

bestehen. Ein Flurstück ist ein begrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Liegenschaftskataster unter einer 

besonderen Bezeichnung geführt wird. Flurstücke werden auf Antrag oder, wenn es für die Führung des 

Liegenschaftskatasters zweckmäßig ist, von Amts wegen gebildet, 

2. grundstücks- oder flurstücksrelevante Daten und Hinweise auf andere gebietliche Festsetzungen und 

öffentliche Register aufgrund von Rechtsvorschriften, wie Altlasten, Baulasten, Denkmalschutz, Natur-

schutz, 

3. die Zugehörigkeit eines Flurstücks zu einem öffentlich-rechtlichen Verbandsgebiet wie Wasser- und 

Bodenverbände oder die Betroffenheit durch ein öffentlich-rechtliches Verfahren, wie Sanierungsverfahren, 

4. die rechtskräftig festgestellten Ergebnisse der Bodenschätzung nach dem Bodenschätzungsgesetz vom 

16. Oktober 1934 (RGBl. I S. 1050), zuletzt geändert durch Artikel 95 Nr. 4 des Gesetzes vom 

14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341). 

(2) Das Liegenschaftskataster muß insbesondere geeignet sein, als amtliches Verzeichnis im Sinne des § 2 

Abs. 2 der Grundbuchordnung zu dienen. 

(3) Wird das Liegenschaftskataster im automatisierten Datenverarbeitungsverfahren geführt, so muß es 

geeignet sein, Auswertungen für statistische, planerische, wissenschaftliche oder sonstige in Absatz 1 genannte 

Zwecke auf der Grundlage des Bremischen Datenschutzgesetzes zuzulassen. 

§ 8 Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die Katasterbehörden sind befugt, die zur Landesvermessung und zur Führung des Liegenschaftskatasters 

erforderlichen und geeigneten personenbezogenen Daten im Sinne des § 2 des Bremischen Datenschutzgesetzes zu 

verarbeiten. 

§ 9 Erheben, Speichern und Löschen von Daten 

(1) Im Liegenschaftskataster werden insbesondere folgende Sachdaten gespeichert: 

1. Flurstücksbezeichnung 

2. Grundbuchbezeichnung einschließlich der Nummer des Bestandsverzeichnisses und der Buchungsart 

3. Lagebezeichnung 

4. Bezeichnung von Nutzungen 

5. Klassifizierungen und Angaben, wie nach wasser-, straßen-, naturschutz- und waldgesetzlichen 

Rechtsvorschriften 

6. Flächeninhaltsangabe 

7. Angaben zur Art und zum Maß von baulichen Anlagen 

8. Ergebnisse der Bodenschätzung nach dem Bodenschätzungsgesetz 

9. Hinweise zum Flurstück und auf öffentlich-rechtliche Register, wie Zugehörigkeit zu einem Wasser- und 

Bodenverband, Baulastenblatt-Nummer, Hinweis auf das Bodeninformationssystem 

10. Zugehörigkeit zu einem öffentlich-rechtlichen Verfahren, wie Bodenordnung, Sanierung 



11. Verwaltungsdaten zur Regionalstruktur, wie Verwaltungsgrenzen und -Bezeichnungen, zuständiges 

Amtsgericht, Baublock-Nummer 

12. Grundriß- und Höheninformationen des Katasterkartenwerkes 

13. Verschlüsselungen zum vorgenannten Datenkatalog. 

(2) Außerdem werden im Liegenschaftskataster folgende persönliche Daten gespeichert: 

1. Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen, Geburtsdaten, Firmennamen sowie Wohnanschriften der 

Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten 

2. Namen und Anschriften bevollmächtigter Vertreter der Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten 

sowie der Gebäudeeigentümer. 

(3) Die Daten zu Absatz 1 Nrn. 2, 5, 8 bis 11 und zu Absatz 2 werden aufgrund von Übermittlungen der jeweils 

zuständigen Stellen gespeichert. Diese Stellen sind verpflichtet, die Daten der Katasterbehörde mitzuteilen. Die üb-

rigen Daten entstehen originär bei der Führung des Liegenschaftskatasters. 

(4) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Für untergegangene 

Flurstücksbezeichnungen sind anonymisierte Datenbestände für den Verwaltungsbedarf dauernd vorzuhalten. 

§ 10 Übermittlung und Nutzung von Daten, Einsichtnahme und Auskunft 

(1) Die Übermittlung der im Liegenschaftskataster gespeicherten Daten oder deren Nutzung ist insoweit 

zulässig, als es nach den Zweckbestimmungen des § 4 erforderlich ist. 

(2) Die Katasterbehörde darf einer anderen Behörde oder sonstigen öffentlichen Stelle die in § 9 Abs. 1 und 2 

genannten Daten übermitteln, wenn 

1. dies zur rechtmäßigen Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit oder der Zuständigkeit des Empfängers 

liegenden Aufgaben erforderlich ist und 

2. der Empfänger die Daten beim Betroffenen nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand oder nur 

unter Inkaufnahme von erheblichen Nachteilen erheben kann. 

(3) Die Prüfung durch die Katasterbehörde, ob die Voraussetzungen nach Absatz 2 vorliegen, entfällt, wenn 

die Katasterbehörde von den folgenden Behörden oder Stellen um Übermittlung von Daten zur rechtmäßigen 

Erfüllung der in der Zuständigkeit dieser Behörden oder Stellen liegenden Aufgaben ersucht wird: 

1. Grundbuchämter 

2. Finanzbehörden 

3. Bauordnungsämter 

4. Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 

5. mit der Wertermittlung nach § 64 der Landeshaushaltsordnung beauftragte Stellen 

6. Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 

7. planende und bauende öffentliche Stellen 

8. Wasser- und Bodenverbände 

9. Bodenschutz- und Altlastenbehörden 

10. andere berechtigte öffentliche Stellen, soweit sie diese Daten aufgrund einer Rechtsvorschrift erheben 

dürfen. 

(4) An sonstige Personen und Stellen dürfen im Einzelfall personenbezogene Daten durch Einsichtnahme 

oder Auskunft bekanntgegeben werden, wenn die Empfänger ihr berechtigtes Interesse aufgrund ihrer Bedürfnisse im 

Rechtsverkehr, in der Verwaltung oder der Wirtschaft glaubhaft darlegen und schutzwürdige Belange des 

Eigentümers oder Erbbauberechtigten nicht beeinträchtigt werden. Die Bekanntgabe ist auf erforderliche Daten zu 

beschränken. 

(5) Die jeweiligen Empfänger der Daten sind verpflichtet, diese nur für den Zweck zu nutzen, zu dem sie 

übermittelt worden sind. Eine Weitergabe an Dritte ist nur zulässig, soweit eine andere Rechtsvorschrift dies 



gestattet. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Daten an den Eigentümer oder Erbbauberechtigten übermittelt 

wurden. 

(6) Regelmäßige Datenübermittlungen an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen sind zulässig, 

soweit dies durch Bundes- oder Landesrecht unter Festlegung des Anlasses und des Zwecks der Übermittlungen, der 

Datenempfänger und der zu übermittelnden Daten bestimmt ist. 

(7) Bei automatisierter Führung des Liegenschaftskatasters können die in Absatz 3 Nrn. 1, 2 und 4 bis 8 

genannten öffentlichen Stellen und Personen das Liegenschaftskataster nach Maßgabe einer Rechtsverordnung 

nach § 14 Abs. 2 des Bremischen Datenschutzgesetzes mit Hilfe automatisierter Abrufverfahren einsehen und 

daraus Auszüge erhalten.*  

(8) Soweit Daten zulässigerweise übermittelt werden dürfen oder Einsichtnahme oder Auskunft zu gewähren 

ist, sind Auszüge auf Antrag zu erteilen. 

(9) Auskünfte und Auswertungen, die keinen Personenbezug enthalten oder zulassen, sind ohne besondere 

Darlegungen zulässig. 

(10) Die Katasterbehörde hat auf Antrag dem Betroffenen kostenfrei Auskunft über die zu seiner Person 

gespeicherten Daten zu erteilen. Ein Anspruch auf Kostenfreiheit besteht nicht, wenn die Auskunft nach Art, Inhalt 

und Umfang einer Auskunft nach den Absätzen 4, 8 oder 9 entspricht, für deren Erteilung eine Gebühr erhoben wird. 

(11) Angaben aus dem Vermessungszahlenwerk, insbesondere in Form von Vermessungsrissen, dürfen nur 

den in § 2 Abs. 4 und 5 genannten Aufgabenträgern überlassen werden. Der Senator für das Bauwesen kann 

Ausnahmen zulassen. 

(12) Der Senator für das Bauwesen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu regeln, daß Unternehmen der 

öffentlichen Energie- und Wasserversorgung oder der öffentlichen Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung für 

ihren Zuständigkeitsbereich von der Katasterbehörde Daten des Liegenschaftskatasters im automatisierten 

Abrufverfahren erhalten. Dabei sind die Datenart, der Datenträger, der Zweck des Abrufes sowie die organisa-

torischen und technischen Maßnahmen festzulegen, die erforderlich sind, eine dem Bremischen Datenschutzgesetz 

entsprechende Verarbeitung der Daten sicherzustellen. 

 

 

Bremisches Architektengesetz (BremArchG) 

vom 2. Februar 1990 (Brem.GBl. S. 73), zuletzt geändert am 25. Februar 2003 (Brem.GBl. S. 53) - Auszug - 

 

§ 3 Voraussetzungen für die Eintragung in die Architekten- oder die Stadtplanerliste  

(1) In die Architekten- oder die Stadtplanerliste des Landes Bremen ist auf Antrag einzutragen, wer  

1. im Lande Bremen einen Wohnsitz, eine berufliche Niederlassung oder einen Dienst- oder 

Beschäftigungsort hat und 

2. die Kenntnisse und Fähigkeiten für seine Fachrichtung nach § 1 durch den erfolgreichen Abschluss einer 

entsprechenden Ausbildung an einer wissenschaftlichen, technischen oder künstlerischen Hochschule, 

einer Fachhochschule, einer öffentlich oder staatlich anerkannten Ingenieurschule (Ingenieurakademie) 

oder einer gleichgestellten höheren Fachschule nachweist und 

3. nach seiner Ausbildung mindestens zwei Jahre lang im Laufe der letzten acht Jahre vor dem 

Eintragungsantrag in praktischer Tätigkeit die Berufsaufgaben seiner Fachrichtung nach § 1 erfüllt hat. 

                                                           
* Liegenschaftsdatenübermittlungsverordnung (LieDÜV) vom 27.Januar 1995 (Brem.GBl. S. 113), zuletzt geändert 

am 21.November 1996 (Brem.GBl. S. 376) 



(2) Wer die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 2 nicht erfüllt, ist auf Antrag in die Architekten- oder die 

Stadtplanerliste einzutragen, wenn er sich durch die Qualität seiner Leistungen auf dem Gebiet der Architektur oder 

Stadtplanung besonders ausgezeichnet hat und dies durch eigene Arbeiten nachweist.  

(3) Staatsangehörige eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfüllen 

1. für die Eintragung als Architekt (§ 1 Abs. 1) die Eintragungsvoraussetzung nach Absatz  1 Nr. 2 durch 

einen Befähigungsnachweis nach Artikel 5, 7, 11 oder 12 der Richtlinie 85/384/EWG des Rates vom 10. 

Juni 1985 für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen 

Befähigungsnachweise auf dem Gebiet der Architektur und für Maßnahmen zur Erleichterung der 

tatsächlichen Ausübung des Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr 

(ABl.EG Nr. L 223 S. 15), zuletzt geändert durch den Beschluss 95/1/EG, Euratom, EGKS des Rates vom 

1. Januar 1995 (ABl.EG Nr. L 1 S. 1), 

2. für die Eintragung als Innenarchitekt, Landschaftsarchitekt oder Stadtplaner die Eintragungsvoraussetzung 

nach Absatz 1 Nr. 2 und Nr. 3 

 a) durch ein Diplom im Sinne des Artikels 1 Buchstabe a der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. 

Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine 

mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABl.EG 1989 L 19 S. 16), das in einem 

Mitgliedsstaat oder einem anderen Vertragsstaat für den Zugang zu dem betreffenden Beruf oder für 

dessen Ausübung oder für die Führung der entsprechenden Berufsbezeichnung erforderlich ist, oder 

 b) durch einen Ausbildungsnachweis im Sinne des Artikels 3 Buchstabe b der Richtlinie 89/48/EWG, 

wenn der Antragsteller nach der Ausbildung den betreffenden Beruf vollzeitlich mindestens zwei Jahre lang 

in den zehn Jahren vor dem Eintragungsantrag in einem Mitgliedsstaat oder einem anderen Vertragsstaat 

ausgeübt hat, in dem der Zugang zu diesem Beruf oder dessen Ausübung oder die Führung der 

entsprechenden Berufsbezeichnung nicht an den Besitz eines Diploms nach Buchstabe a gebunden ist. 

Die zweijährige Berufserfahrung ist jedoch nicht erforderlich, wenn der oder die unter dem Artikel 3 

Buchstabe b der Richtlinie genannte(n) Ausbildungsnachweis(e) des Antragstellers den Abschluss einer 

reglementierten Ausbildung bestätigen. 

(4) Staatsangehörige eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum können auch die Eintragungsvoraussetzungen nach Absatz 1 

Nr. 3 sowie Absatz 2 durch Zeugnisse und Bescheinigungen der zuständigen Behörden des jeweiligen 

Mitgliedsstaates oder Vertragsstaates nachweisen. 

(5) Ohne Prüfung der fachlichen Voraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 3 ist ein Bewerber in die 

Architekten- oder die Stadtplanerliste einzutragen, wenn er in der entsprechenden Liste eines anderen Landes der 

Bundesrepublik Deutschland 

1. bereits eingetragen ist oder 

2. eingetragen war und seine Eintragung gelöscht wurde, weil er seinen Wohnsitz, seine berufliche 

Niederlassung oder seinen Dienst- oder Beschäftigungsort aufgegeben hat. 

(6) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen zur Umsetzung der in Absatz 

3 genannten Richtlinien 85/384/EWG und 89/48/EWG und ergänzender Bestimmungen, sofern die Vorschriften die 

bestehenden gesetzlichen Regelungen ergänzen und deren zweckentsprechende Durchführung sichern.  

§ 4 Eintragungsvoraussetzungen für Zusammenschlüsse 

(1) In die Architekten- oder Stadtplanerliste des Landes Bremen ist auf Antrag ein Zusammenschluss im Sinne 

des § 2 Abs. 4 einzutragen, wenn 

1. er im Lande Bremen seinen Sitz oder seine Niederlassung hat, 



2. sein Gegenstand (Gesellschaftszweck) nur die eigenverantwortliche, unabhängige und weisungsfreie 

Wahrnehmung freiberuflicher Berufsaufgaben unter Beachtung der berufsrechtlichen Bestimmungen 

vorsieht, 

3. seine Gesellschafter und die zur Geschäftsführung befugten Personen oder die berufenen 

Vorstandsmitglieder jeweils mindestens mehrheitlich diejenige Berufsbezeichnung nach § 2 Abs. 1 oder für 

Freischaffende nach § 2 Abs. 2 führen dürfen, unter der der Zusammenschluss nach § 2 Abs. 4 in die 

Architekten- oder Stadtplanerliste eingetragen werden soll. Die zur Führung der Berufsbezeichnung 

Berechtigten müssen zugleich die Mehrheit des Kapitals und der Stimmanteile innehaben,  

 und  

4. er eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung gegen Haftpflichtgefahren, die sich aus der 

Wahrnehmung von Berufsaufgaben nach § 1 ergeben, entsprechend dem Umfang und der Art dieser 

Aufgaben und nach Maßgabe der Eintragungsverfahrensverordnung (§ 6 Abs. 8) abgeschlossen hat und 

den entsprechenden Versicherungsschutz auch noch für mindestens fünf Jahre nach Löschung des 

Zusammenschlusses in der Architekten- und Stadtplanerliste gewährleistet; die 

Mindestversicherungssumme beträgt dabei für jeden Versicherungsfall 

 1 000 000 Euro für Personenschäden und 

 1 000 000 Euro für Sach- und Vermögensschäden; 

 die Leistungen des Versicherers für alle innerhalb eines Versicherungsjahres verursachten Schäden 

können auf den zweifachen Betrag der Mindestversicherungssumme oder einer höheren, jeweils 

vereinbarten Versicherungssumme begrenzt werden, 

5. im Falle einer Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien die Aktien auf den Namen 

lauten. 

(2) Die Eintragungsvoraussetzung nach Absatz 1 Nr. 3 gilt nicht für einen Zusammenschluss im Sinne des § 2 

Abs. 4 der eine Bezeichnung führt, die auf mehr als eine der am Zusammenschluss beteiligten Berufsgruppen 

hinweist und nicht zugleich eine Wortverbindung ausschließlich mit einer der in § 2 Abs. 1 oder für Freischaffende 

nach § 2 Abs. 2 genannten Berufsbezeichnungen enthält. Bei einem solchen Zusammenschluss muss stattdessen für 

die Eintragung 

1. die Mehrheit der Gesellschafter und der zur Geschäftsführung befugten Personen oder berufenen 

Vorstandsmitglieder eine der Berufsbezeichnungen führen, auf die die Bezeichnung des 

Zusammenschlusses hinweist. Den betreffenden Personen muss zudem die Mehrheit des Kapitals und der 

Stimmrechte gehören und 

2. mindestens einer der Gesellschafter diejenige Berufsbezeichnung nach § 2 Abs. 1 führen dürfen, unter der 

der Zusammenschluss eingetragen werden soll. Außerdem müssen der betreffenden Person Kapitalanteile 

und Stimmrechte gehören.  

(3) Kapitalanteile dürfen dabei nicht für Rechnung Dritter gehalten und Stimmrechte nicht für Dritte ausgeübt 

werden. 

(4) Die Eintragung eines Zusammenschlusses nach den Absätzen 1 und 2 erfolgt in einer besonderen 

Abteilung der Architekten- oder Stadtplanerliste.  

§ 5 Versagung der Eintragung  

(1) Die Eintragung in die Architekten- oder die Stadtplanerliste ist einem Bewerber zu versagen, 

1. solange ihm aufgrund gesetzlicher Vorschriften die Ausübung einer der in § 1 bezeichneten Tätigkeiten 

untersagt ist oder 

2. wenn er wegen einer Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist und sich aus den der Verurteilung zugrunde 

liegenden Tatsachen ergibt, dass er zur Erfüllung der Berufsaufgaben nach § 1 nicht geeignet ist. 



(2) Die Eintragung in die Architekten- oder die Stadtplanerliste kann versagt werden, wenn der Bewerber 

innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Stellung des Eintragungsantrags 

1. eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 der Zivilprozessordnung oder § 284 Abgabenordnung 

abgegeben hat, das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet oder der Antrag auf Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen worden ist oder 

2. sich gröblich oder wiederholt berufsunwürdig verhalten hat. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Versagung der Eintragung eines Zusammenschlusses 

nach § 4, wenn einer der in den Absätzen 1 oder 2 genannten Versagungsgründe bei dem Zusammenschluss oder 

bei einem Gesellschafter oder einer zur Geschäftsführung in dem Zusammenschluss befugten Personen vorliegt.  

§ 6 Eintragungs- und Löschungsverfahren 

(1) Die Architektenliste, die Stadtplanerliste sowie das Verzeichnis der auswärtigen Architekten und 

Stadtplaner (§ 8 Abs. 3) für das Land Bremen werden bei der Architektenkammer geführt. Aus den genannten 

Verzeichnissen muss neben der Fachrichtung des Eingetragenen (§ 1 Abs. 1 bis 4) die Beschäftigungsart 

(freischaffend, angestellt, beamtet oder gewerblich) ersichtlich sein. 

(2) Mit dem Antrag auf Eintragung in die Architekten- oder die Stadtplanerliste hat der Bewerber 

nachzuweisen, dass er die Eintragungsvoraussetzungen erfüllt, und zu versichern, dass Versagungsgründe nicht 

vorliegen. Er hat auch nach der Eintragung alle Veränderungen, die die Eintragungsvoraussetzungen oder die 

eingetragenen Tatsachen betreffen können, unverzüglich der Architektenkammer anzuzeigen. Über die Eintragung 

und die Löschung in den Verzeichnissen nach Absatz 1 entscheidet der Eintragungsausschuss. Eine Löschung kann 

er ohne Antrag des Betroffenen nur beschließen, wenn nicht wegen der die Löschung begründenden Tatsachen ein 

Berufsgerichtsverfahren anhängig oder gesetzlich vorgeschrieben ist. 

(3) Über die Eintragung in die Architekten- oder die Stadtplanerliste entscheidet der Eintragungsausschuss 

innerhalb von drei Monaten nach Eingang der vollständigen Unterlagen. Diese Frist gilt nicht in den Fällen, in denen 

sich besondere Schwierigkeiten ergeben und bei Eintragungen nach § 3 Abs. 2; doch hat auch hier die Bearbeitung 

in angemessener Zeit zu erfolgen. Über die Eintragung wird eine Urkunde ausgestellt, die bei einer Löschung der 

Eintragung zurückzugeben ist. 

(4) Der Eintragungsausschuss entscheidet auch über die Ausstellung der Bescheinigung für Staatsangehörige 

eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum zum Nachweis 

1. der vierjährigen Berufserfahrung von in die Architektenliste eingetragenen Architekten (§ 1 Abs. 1) mit 

abgeschlossener mindestens dreijähriger Ausbildung auf dem Gebiet der Architektur an einer deutschen 

Fach- oder Gesamthochschule, 

2. der Berufsbefähigung von Architekten (§ 1 Abs. 1) mit einem Prüfungszeugnis, das vor dem 1. Januar 

1973 in einem Studiengang für Architektur von einer deutschen Ingenieur- oder Werkkunstschule 

ausgestellt wurde, aufgrund vorzulegender Pläne, die der Bewerber während mindestens sechsjähriger 

Berufstätigkeit erstellt und ausgeführt hat, nachdem der Eintragungsausschuss die entsprechenden 

Voraussetzungen festgestellt hat. Er entscheidet auch über die Ausstellung einer Bescheinigung zum 

Nachweis der besonderen Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 2. 

(5) Vor der Versagung einer Eintragung und vor einer Löschung ist der Betroffene zu hören. Der Bescheid des 

Eintragungsausschusses ist zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Wird Widerspruch 

eingelegt und hilft der Eintragungsausschuss ihm nicht ab, so entscheidet die Aufsichtsbehörde.  

(6) Die Absätze 1 bis 3 und 5 gelten für die Eintragung und Löschung eines Zusammenschlusses nach § 4 

entsprechend. Dem Eintragungsantrag ist dabei eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift des dem 

Zusammenschluss zugrunde liegenden Vertrages beizufügen. Jede Änderung des Vertrages oder in der Person der 

Gesellschafter, Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder oder Vertretungsberechtigten oder in den Kapitalanteilen oder 



Stimmrechten der Architekten oder Stadtplaner des Zusammenschlusses ist der Architektenkammer unverzüglich 

anzuzeigen. Das Gleiche gilt für alle Veränderungen, die die Eintragungsvoraussetzungen betreffen können. Den 

Änderungsanzeigen ist eine beglaubigte Abschrift der jeweiligen Urkunde beizufügen. Wird die Änderung auch im 

Handels- oder Partnerschaftsregister oder einem anderen Register eingetragen, so ist eine beglaubigte Abschrift 

dieser Eintragung nachzureichen. Vor einer Eintragung eines Zusammenschlusses im Sinne des § 2 Abs. 4 in eines 

der in Satz 6 genannten Register oder einer späteren Änderung einer solchen Eintragung ist die Architektenkammer 

unter Angabe der in den Sätzen 1 bis 4 genannten Verhältnisse zu unterrichten. 

(7) Partnerschaftsgesellschaften im Sinne des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes, die als 

Zusammenschluss nach § 4 in die Architekten- oder die Stadtplanerliste eingetragen sind, können ihre Haftung für 

Ansprüche aus Schäden wegen fehlerhafter Berufsausübung gegenüber dem Auftraggeber durch schriftliche 

Vereinbarung im Einzelfall oder durch vorformulierte Vertragsbedingungen auf einen bestimmten Höchstbetrag 

beschränken, jedoch nicht weiter als auf den zweifachen Betrag der in § 4 Abs. 1 Nr. 4 genannten 

Mindestversicherungssumme. Die Haftungsbeschränkung ist im Partnerschaftsgesellschaftsvertrag zu vereinbaren, 

der Architektenkammer anzuzeigen und in die besondere Abteilung der Architekten- oder der Stadtplanerliste nach § 

4 Abs. 4 einzutragen. Absatz 6 gilt entsprechend.  

(8) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften über das Eintragungs- und 

Löschungsverfahren und die Feststellung der Eintragungs- und Löschungsvoraussetzungen zu erlassen.  

§ 7 Datenverarbeitung, Löschung der Eintragung 

(1) Die Architektenkammer darf personenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung 

der Kammeraufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. Zu diesem Zweck dürfen über Kammerangehörige und 

Personen, die einen Eintragungsantrag gestellt oder Dienstleistungen nach § 8 Abs. 2 angezeigt haben, 

insbesondere folgende Daten verarbeitet werden: 

1. Name, Vor- und Geburtsnamen, 

2. Geburtsdaten, 

3. Anschriften der Wohnung sowie der beruflichen Niederlassung oder des Dienst- oder Beschäftigungsortes, 

4. Fachrichtung nach § 1 und Beschäftigungsart nach § 6 Abs. 1, 

5. Angaben zur Berufsausbildung und bisherigen praktischen Tätigkeit, 

6. Staatsangehörigkeit, Herkunfts- und Heimatstaat, 

7. Angaben zur Eintragung in eine Architekten- oder eine Stadtplanerliste oder in ein Verzeichnis 

entsprechend § 8 Abs. 3, 

8. Eintragungsversagungen, Berufspflichtverletzungen, Maßnahmen in einem berufsgerichtlichen Verfahren 

und Rügen nach § 25, Sperrungen und Löschungen in den in Nummer 7 genannten Verzeichnissen, 

Mitteilungen nach Artikel 17 und 18 der Richtlinie 85/384/EWG nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 sowie Artikel 6 Abs. 1 

und 2 der Richtlinie 89/48/EWG nach § 3 Abs. 3 Nr. 2, 

9. Höhe des Einkommens aus der beruflichen Tätigkeit als Grundlage der Beitragsbemessung; Beitrags- und 

Gebührenzahlungen, 

10. Ämter und Tätigkeiten für die Architektenkammer sowie in ihren Organen, im Eintragungsausschuss und in 

den Berufsgerichten, 

11. Rechtsstellung, Kapitalbeteiligung und Stimmrechte in einem Zusammenschluss im Sinne des § 2 Abs. 4. 

Satz 2 Nr. 9 und 10 gilt nicht für die in das Verzeichnis nach § 8 Abs. 3 einzutragenden oder bereits dort 

aufgeführten Personen. Akademische Grade und andere für die Architektenkammer nicht erforderliche 

Angaben können nur auf Antrag oder mit Einwilligung des Betroffenen gespeichert und genutzt werden. 

Personenbezogene Daten nach Satz 2 Nr. 1 bis 8 und 11 darf die Architektenkammer entsprechend im 

Rahmen des Satzes 1 auch über solche Gesellschafter und Mitglieder der Geschäftsführung und des 

Vorstandes eines Zusammenschlusses  im Sinne des § 2 Abs. 4 verarbeiten, die nicht in die Architekten- 



oder die Stadtplanerliste oder in das Verzeichnis nach § 8 Abs. 3 eingetragen sind und für sich weder 

einen Eintragungsantrag gestellt noch Dienstleistungen nach § 8 Abs. 2 angezeigt haben, wenn der 

genannte Zusammenschluss insgesamt eine dieser Voraussetzungen erfüllt. Darüber hinaus darf die 

Architektenkammer über sonstige Personen im Rahmen der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 

51 personenbezogene Daten nach Satz 2 verarbeiten. 

(2) Die Daten sind grundsätzlich beim Betroffenen zu erheben. Er ist zur Auskunft verpflichtet, soweit er 

dadurch nicht sich oder einen Angehörigen einer straf-, berufs- oder disziplinargerichtlichen Verfolgung aussetzt. Die 

Pflicht zur Amtsverschwiegenheit der im öffentlichen Dienst stehenden Personen bleibt unberührt. Bei Dritten können 

Daten entweder nach Absatz 5 oder dann erhoben werden, wenn das Erheben beim Betroffenen einen 

unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige 

Belange des Betroffenen beeinträchtigt werden können. In diesen Fällen ist der Betroffene zu benachrichtigen. Die 

Herkunft nicht unmittelbar beim Betroffenen erhobener Daten ist schriftlich festzuhalten. 

(3) Die Daten nach Absatz 1 werden für jeden Betroffenen gesondert gespeichert. Darüber hinaus sind die in 

Absatz 1 Satz 2 Nr. 1, 3, 4 und 6 genannten Daten in die Architektenliste, die Stadtplanerliste oder das Verzeichnis 

nach § 8 Abs. 3 entsprechend § 6 einzutragen. Akademische Grade und weitere Angaben dürfen nur auf Antrag oder 

mit Einwilligung des Betroffenen eingetragen werden. In die Architekten- oder die Stadtplanerliste und das 

Verzeichnis nach § 8 Abs. 3 sind jeweils in einer besonderen Abteilung die Zusammenschlüsse nach § 4 Abs. 4 und 

§ 8 Abs. 7 einzutragen mit Name, Anschrift und Rechtsform sowie dem Namen und Beruf, der Anschrift und 

Staatsangehörigkeit der persönlich haftenden Gesellschafter und der Mitglieder der Geschäftsführung und des 

Vorstandes. 

(4) Jeder hat bei Darlegung eines berechtigten Interesses das Recht auf Einsichtnahme in die Architektenliste, 

die Stadtplanerliste und das Verzeichnis nach § 8 Abs. 3 sowie auf Auskunft daraus. Die in den genannten 

Verzeichnissen enthaltenen Angaben dürfen von der Architektenkammer veröffentlicht oder an andere zum Zwecke 

der Veröffentlichung übermittelt werden, sofern der Betroffene nicht widerspricht. 

(5) Die Architektenkammer ist berechtigt, in allen die Tätigkeit der Architekten und Stadtplaner betreffenden 

Angelegenheiten den dafür zuständigen Behörden, insbesondere den Architektenkammern und deren 

Aufsichtsbehörden, den Bau- und Wissenschaftsbehörden in der Bundesrepublik Deutschland sowie entsprechenden 

Stellen anderer Staaten Auskünfte zu erteilen oder von derartigen Stellen einzuholen, soweit es zur rechtmäßigen 

Erfüllung der Aufgaben der Architektenkammer oder der auskunftsersuchenden Stelle erforderlich ist. Dies gilt 

insbesondere für Angaben zu den in § 6 Abs. 1 genannten Verzeichnissen, zu den Eintragungsvoraussetzungen, 

Versagungen und Löschungen sowie zu Maßnahmen in einem berufsgerichtlichen Verfahren. Dient das 

Auskunftsersuchen der Durchführung der in Absatz 1 Satz 2 Nr. 8 genannten Richtlinien, so hat die 

Architektenkammer die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Über Rügen des Vorstandes dürfen keine Auskünfte 

erteilt werden. Auskünfte über Maßnahmen in einem berufsgerichtlichen Verfahren nach § 26 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 

dürfen nach fünf Jahren ab deren Verhängung nicht mehr erteilt werden. 

(6) Die nach Absatz 3 vorgenommene Eintragung in die Architekten- oder die Stadtplanerliste ist zu löschen, 

wenn 

1. der Eingetragene es beantragt, 

2. eine der Eintragungsvoraussetzungen nach § 3 Abs. 1 oder § 4 Abs. 1 oder 2 nicht mehr erfüllt ist, 

3. er verstorben ist, 

4. ein Berufsgericht rechtskräftig auf Löschung erkannt hat, 

5. nachträglich Tatsachen bekannt werden, die zur Versagung der Eintragung nach § 5 Abs. 1 hätten führen 

müssen, und der Versagungsgrund noch besteht oder 

6. ein nach § 4 eingetragener Zusammenschluss aufgelöst wird. 



Wenn die Eintragungsvoraussetzungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 aufgrund des Ausscheidens eines 

Gesellschafters oder einer zur Geschäftsführung in dem Zusammenschluss befugten Person nicht mehr erfüllt sind, 

setzt der Eintragungsausschuss eine Frist von höchstens einem Jahr. Innerhalb dieser Frist hat der 

Zusammenschluss einen den genannten Eintragungsvoraussetzungen entsprechenden Zustand herzustellen, 

anderenfalls ist die Eintragung nach Satz 1 Nr. 2 zu löschen. Die Eintragung in der Architekten- oder der 

Stadtplanerliste kann gelöscht werden, wenn Tatsachen eintreten oder bekannt werden, aufgrund derer nach § 5 Abs. 

2 oder 3 eine Eintragung versagt werden könnte, oder wenn der Eingetragene seinen Verpflichtungen nach § 6 Abs. 

2 Satz 2 oder Abs. 6 Satz 3 und 4 nicht nachkommt. 

(7) Mit der Löschung nach Absatz 6 sind zugleich sämtliche bei der Architektenkammer über den Betroffenen 

gespeicherten Daten zu sperren. Angaben über Rügen des Vorstandes und Maßnahmen in einem berufsgerichtlichen 

Verfahren sind in jedem Fall nach fünf Jahren ab deren Verhängung zu sperren. Die gesperrten Daten dürfen nur 

noch verarbeitet werden, wenn dies zur Behebung einer bestehenden Beweisnot, aus sonstigen im überwiegenden 

Interesse der Architektenkammer oder im rechtlichen Interesse eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist oder 

der Betroffene eingewilligt hat. 

(8) Bei der Architektenkammer gespeicherte Daten sind zu löschen, wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung der 

von der Architektenkammer wahrzunehmenden Aufgaben nicht mehr erforderlich sind und durch die Löschung 

schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden. Im Falle einer derartigen Beeinträchtigung sind 

die entsprechenden Daten nach Absatz 7 zu sperren. Fünf Jahre nach einer Löschung nach Absatz 6 sind sämtliche 

bei der Architektenkammer gespeicherten Daten des Betroffenen zu löschen, sofern dieser nicht die weitere 

Speicherung beantragt. Die Architektenkammer ist verpflichtet, den Betroffenen auf diese Möglichkeit hinzuweisen. 

(9) Die Mitglieder des Vorstandes sowie der weiteren Kammereinrichtungen sind, auch über das Ende ihrer 

Amtszeit hinaus, verpflichtet, die ihnen bei Ausübung ihres Amtes bekannt gewordenen persönlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse der in Absatz 1 genannten Personen geheim zu halten. 

(10) Für die Tätigkeit des Senators für Bau und Umwelt als Aufsichtsbehörde finden die Vorschriften des 

Bremischen Datenschutzgesetzes Anwendung.  
 

 

Bremisches Ingenieurgesetz (BremIngG) 

vom 3. Mai 1994 (Brem.GBl. S. 131), zuletzt geändert am 25. Februar 2003 (Brem.GBl. S. 67) - Auszug - 

 

§ 5 Berufsbezeichnung "Beratender Ingenieur" 

(1) Die Berufsbezeichnung "Beratender Ingenieur" darf nur führen, wer unter dieser Bezeichnung in die Liste 

der Beratenden Ingenieure des Landes Bremen nach § 6 Abs. 1 eingetragen oder wer nach § 10 Abs. 1 bis 4 oder § 

31 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 5 berechtigt ist. 

(2) ... 

(3) ... 

(4) ... 

(5) ... 

(6) ... 

§ 6 Voraussetzungen für die Eintragung in die Liste der Beratenden Ingenieure  

(1) In die Liste der Beratenden Ingenieure des Landes Bremen ist auf Antrag einzutragen, wer 

1. im Lande Bremen einen Wohnsitz oder eine berufliche Niederlassung oder einen Dienst- oder 

Beschäftigungsort hat, 

2. nach § 1 berechtigt ist, die Berufsbezeichnung „Ingenieur“ zu führen, 



3. eine praktische Tätigkeit als Ingenieur von mindestens drei Jahren innerhalb der letzten acht Jahre vor 

dem Eintragungsantrag ausgeübt hat und 

4. eigenverantwortlich und unabhängig im Sinne des § 4 Abs. 2 und 3 tätig ist. 

Die Eintragung erfolgt ohne Prüfung der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 und 3 bei Personen, die in einem 

anderen Bundesland in eine Liste der Beratenden Ingenieure entweder bereits eingetragen sind oder eingetragen 

waren und später wegen Aufgabe des Wohnsitzes, der beruflichen Niederlassung oder des Dienst- oder 

Beschäftigungsortes gelöscht worden sind. Die Eintragung erfolgt ohne Prüfung der Voraussetzung nach Satz 1 Nr. 3 

bei Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die in einem Mitgliedstaat oder einem anderen Vertragsstaat 

aufgrund einer gesetzlichen Regelung berechtigt sind, eine der deutschen Berufsbezeichnung „Beratender Ingenieur“ 

entsprechende Berufsbezeichnung zu führen, und dies durch eine Bescheinigung dieses Staates nachweisen, die 

nicht älter sein darf als zwölf Monate. 

(2) In die Liste der Beratenden Ingenieure des Landes Bremen ist auf Antrag auch ein Zusammenschluss 

Beratender Ingenieure einzutragen, wenn 

1. er im Lande Bremen seinen Sitz oder eine Niederlassung hat, 

2. sein Gegenstand die Wahrnehmung von Berufsaufgaben der Beratenden Ingenieure nach § 4 Abs. 1 ist, 

3. er die in Nummer 2 genannten Aufgaben unabhängig nach § 4 Abs. 3 wahrnimmt, 

4. seine Gesellschafter und die zur Geschäftsführung befugten Personen mindestens mehrheitlich die 

Berufsbezeichnung „Beratender Ingenieur“ führen dürfen und außerdem die Mehrheit des Kapitals und der 

Stimmanteile Beratenden Ingenieuren gehört, 

5. die anderen an ihm beteiligten Gesellschafter und die anderen zur Geschäftsführung befugten Personen 

oder berufenen Vorstandsmitglieder, die nicht die Berufsbezeichnung „Beratender Ingenieur“ führen 

dürfen, unabhängig im Sinne des § 4 Abs. 3 tätig sind, 

6. der ihm zugrunde liegende Vertrag eine Vereinbarung enthält, wonach die Übertragung von Kapital und 

von Geschäftsanteilen der Zustimmung der Gesellschafter bedarf, und 

7. eine ausreichende Versicherung gegen Haftpflichtgefahren, die sich aus der Wahrnehmung von 

Berufsaufgaben nach § 4 Abs. 1 ergeben, entsprechend dem Umfang und der Art dieser Aufgaben und 

nach Maßgabe der Eintragungsverfahrensordnung (§ 9 Abs. 7) abgeschlossen ist und der entsprechende 

Versicherungsschutz auch noch für mindestens fünf Jahre nach Löschung des Zusammenschlusses in der 

entsprechenden Liste der Ingenieurkammer gewährleistet ist. Die Mindestversicherungssumme beträgt 

dabei für jeden Versicherungsfall 

 1 000 000 Euro für Personenschäden und 

 1 000 000 Euro für Sach- und Vermögensschäden;  

 die Leistungen des Versicherers für alle innerhalb eines Versicherungsjahres verursachten Schäden 

können auf den zweifachen Betrag der Mindestversicherungssumme oder einer höheren, jeweils 

vereinbarten Versicherungssumme begrenzt werden, 

8. im Falle einer Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien die Aktien auf den Namen 

lauten. 

9. Kapitalanteile dürfen nicht für Rechnung Dritter gehalten und Stimmrechte nicht für Dritte ausgeübt 

werden. 

(3) Die Eintragungsvoraussetzung nach Absatz 2 Nr. 4 gilt nicht für einen Zusammenschluss im Sinne des § 5 

Abs. 3, der eine Bezeichnung führt, die auf mehr als eine der am Zusammenschluss beteiligten Berufsgruppen 

hinweist und nicht zugleich eine Wortverbindung ausschließlich mit der Berufsbezeichnung „Beratender Ingenieur“ 

enthält. Bei einem solchen Zusammenschluss muss stattdessen für die Eintragung 



1. die Mehrheit der Gesellschafter und der zur Geschäftsführung befugten Personen oder berufenen 

Vorstandsmitglieder eine der Berufsbezeichnungen führen, auf die die Bezeichnung des 

Zusammenschlusses hinweist. Den betreffenden Personen muss zudem die Mehrheit des Kapitals und der 

Stimmrechte gehören und 

2. mindestens einer der Gesellschafter die Berufsbezeichnung „Beratender Ingenieur“ führen dürfen. 

Außerdem müssen der betreffenden Person Kapitalanteile und Stimmrechte gehören. Absatz 2 Nr. 9 gilt 

entsprechend. 

(4) Die Eintragung eines Zusammenschlusses nach den Absätzen 1 bis 3 erfolgt in einer besonderen 

Abteilung der Liste der Beratenden Ingenieure.  

§7 Versagung der Eintragung  

(1) Die Eintragung in die Liste der Beratenden Ingenieure ist Personen zu versagen, 

1. denen aufgrund gesetzlicher Vorschriften die Ausübung einer der in § 4 bezeichneten Tätigkeiten 

untersagt ist oder 

2. die wegen einer Straftat rechtskräftig verurteilt worden sind und aufgrund der Tatsachen, die der 

Verurteilung zugrunde liegen, zur Erfüllung der Berufsaufgaben nach § 4 nicht geeignet sind.  

(2) Die Eintragung in die Liste der Beratenden Ingenieure kann Personen versagt werden, die innerhalb der 

letzten fünf Jahre vor ihrem Eintragungsantrag 

1. eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 der Zivilprozessordnung oder § 284 Abgabenordnung 

abgegeben haben oder über deren Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder der Antrag auf 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens abgewiesen  worden ist oder 

2. sich gröblich oder wiederholt berufsunwürdig verhalten haben. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Versagung der Eintragung eines Zusammenschlusses 

Beratender Ingenieure, wenn einer der dort genannten Versagungsgründe bei einem Gesellschafter oder einer zur 

Geschäftsführung in dem Zusammenschluss befugten Person vorliegt.  

§ 8 Löschung der Eintragung  

(1) Die Eintragung in der Liste der Beratenden Ingenieure ist zu löschen, wenn 

1. der Eingetragene es beantragt, 

2. eine der Eintragungsvoraussetzungen nach § 6 Abs. 1 bis 3 nicht mehr erfüllt ist, 

3. der Eingetragene verstorben ist, 

4. ein Berufsgericht rechtskräftig auf Löschung erkannt hat, 

5. Tatsachen eintreten oder bekannt werden, aufgrund derer nach § 7 Abs. 1 oder 3 eine Eintragung versagt 

werden müsste, oder 

6. ein eingetragener Zusammenschluss Beratender Ingenieure aufgelöst wird. 

Wenn die Eintragungsvoraussetzung nach § 6 Abs. 2 Nr. 4  oder Absatz 3 aufgrund des Ausscheidens eines 

Gesellschafters oder einer zur Geschäftsführung in dem Zusammenschluss befugten Person nicht mehr erfüllt ist, 

setzt der Eintragungsausschuss eine Frist von höchstens einem Jahr. Innerhalb dieser Frist hat der 

Zusammenschluss einen der genannten Eintragungsvoraussetzung entsprechenden Zustand herzustellen, 

anderenfalls ist die Eintragung nach Satz 1 Nr. 2 zu löschen. 

(2) Die Eintragung in der Liste der Beratenden Ingenieure kann gelöscht werden, wenn Tatsachen eintreten 

oder bekannt werden, aufgrund derer nach § 7 Abs. 2 oder 3 eine Eintragung versagt werden könnte, oder wenn der 

Eingetragene seinen Verpflichtungen nach § 9 Abs. 2 Satz 2 oder § 9 Abs. 5 Satz 3 und 4 nicht nachkommt.  

§ 9 Eintragungs- und Löschungsverfahren  

(1) Die Liste der Beratenden Ingenieure des Landes Bremen wird bei der Ingenieurkammer (§ 11) geführt. 

(2) Wer die Eintragung in die Liste der Beratenden Ingenieure beantragt, hat nachzuweisen, dass er die 

Eintragungsvoraussetzungen erfüllt, und zu versichern, dass Versagungsgründe nicht vorliegen. Er hat auch nach der 



Eintragung alle Veränderungen, die die Eintragungsvoraussetzungen betreffen können, unverzüglich der 

Ingenieurkammer anzuzeigen. 

(3) Über die Eintragung und die Löschung in der Liste entscheidet der Eintragungsausschuss (§ 19). Für das 

Eintragungsverfahren gilt dabei § 2 Abs. 3 Satz 1 entsprechend. Über die Eintragung wird eine Urkunde ausgestellt. 

Eine Löschung kann der Eintragungsausschuss ohne Antrag des Betroffenen nur beschließen, wenn nicht wegen der 

die Löschung begründenden Tatsachen ein Berufsgerichtsverfahren anhängig oder gesetzlich vorgeschrieben ist. 

(4) Wird gegen die Entscheidung des Eintragungsausschusses Widerspruch eingelegt und hilft der 

Eintragungsausschuss unter maßgeblicher Mitwirkung seiner an der Erstentscheidung beteiligten Mitglieder diesem 

nicht ab, so entscheidet der Ausschuss in anderer Besetzung als Widerspruchsausschuss. Gegen diese 

Entscheidung kann der Betroffene Klage beim Verwaltungsgericht erheben. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für die Eintragung und Löschung eines Zusammenschlusses Beratender 

Ingenieure entsprechend. Dem Eintragungsantrag ist dabei eine Ausfertigung oder eine öffentlich beglaubigte 

Abschrift des dem Zusammenschluss zugrunde liegenden Vertrages beizufügen. Jede Änderung des Vertrages oder 

in der Person der Gesellschafter, Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder und Vertretungsberechtigten oder in den 

Kapitalanteilen der Beratenden Ingenieure des Zusammenschlusses ist der Ingenieurkammer unverzüglich 

anzuzeigen. Das Gleiche gilt für alle Veränderungen, die die Eintragungsvoraussetzungen betreffen können. Den 

Änderungsanzeigen ist eine beglaubigte Abschrift der jeweiligen Urkunde beizufügen. Wird die Änderung auch im 

Handels- oder Partnerschaftsregister oder einem anderen Register eingetragen, so ist eine beglaubigte Abschrift 

dieser Eintragung nachzureichen. Vor einer Eintragung eines Zusammenschlusses Beratender Ingenieure in eines 

der in Satz 6 genannten Register oder einer späteren Änderung einer solchen Eintragung ist die Ingenieurkammer 

unter Angabe der in den Sätzen 1 bis 4 genannten Verhältnisse zu unterrichten. 

(6) Partnerschaftsgesellschaften im Sinne des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes, die als 

Zusammenschluss nach § 6 in die Liste der Beratenden Ingenieure eingetragen sind, können ihre Haftung für 

Ansprüche aus Schäden wegen fehlerhafter Berufsausübung gegenüber dem Auftraggeber durch schriftliche 

Vereinbarung im Einzelfall oder durch vorformulierte Vertragsbedingungen auf einen bestimmten Höchstbetrag 

beschränken, jedoch nicht weiter als auf den zweifachen Betrag der in § 6 Abs. 2 Nr. 7 genannten 

Mindestversicherungssumme. Die Haftungsbeschränkung ist im Partnerschaftsgesellschaftsvertrag zu vereinbaren, 

der Ingenieurkammer anzuzeigen und in die besondere Abteilung der Liste der Beratenden Ingenieure nach § 6 Abs. 

4 einzutragen. Absatz 5 gilt entsprechend. 

(7) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften über das Eintragungs- und 

Löschungsverfahren und die Feststellung der Eintragungs- und Löschungsvoraussetzungen zu erlassen.  

§ 23 Datenverarbeitung  

(1) Die Ingenieurkammer darf personenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung 

der Kammeraufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. Zu diesem Zweck dürfen über Kammermitglieder, über im 

Lande Bremen zugelassene Prüfingenieure für Baustatik und Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure sowie über 

Personen, die in das Verzeichnis nach § 10 Abs. 3 oder in die Liste nach § 13 eingetragen sind oder einen 

Eintragungsantrag nach § 6 oder § 13 gestellt, Dienstleistungen nach § 10 Abs. 2 angezeigt oder die freiwillige 

Kammermitgliedschaft beantragt haben, insbesondere die folgenden Daten verarbeitet werden: 

1. Name, Vor- und Geburtsnamen, 

2. Geburtsdaten, 

3. Anschriften der Wohnung sowie der beruflichen Niederlassung oder des Dienst- oder Beschäftigungsortes,  

4. Fachrichtung (§§ 1 und 2), fachlicher Schwerpunkt der praktischen Tätigkeit, Tätigkeitsart (§ 4 Abs. 2) und 

Beschäftigungsart (beratend, angestellt, beamtet, gewerblich), 

5. Angaben zur Berufsausbildung und bisherigen praktischen Tätigkeit,  

6. Staatsangehörigkeit, Herkunfts- und Heimatstaat, 



7. Angaben zur Eintragung in eine Liste der Beratenden Ingenieure, ein Verzeichnis entsprechend § 10 Abs. 

3, ein Mitgliederverzeichnis einer Ingenieurkammer oder eine Liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure, 

8. Eintragungsversagungen, Berufspflichtverletzungen, Maßnahmen in einem berufsgerichtlichen Verfahren 

und Rügen nach § 27, Sperrungen und Löschungen in den in Nummer 7 genannten Listen und 

Verzeichnissen, Mitteilungen nach Artikel 6 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/48/EWG nach § 2 Abs. 2, 

9. Höhe des Einkommens aus der beruflichen Tätigkeit, Anzahl der Beschäftigten des Beratenden Ingenieurs 

als Grundlage für die Bemessung seines Mitgliedsbeitrages; Beitrags- und Gebührenzahlungen, 

10. Ämter und Tätigkeiten für die Ingenieurkammer sowie in ihren Organen und in den Berufsgerichten, 

11. Rechtsstellung, Kapitalbeteiligung und Stimmrechte in einem Zusammenschluss im Sinne des § 1 Abs. 2 

oder 3 oder des § 5 Abs. 3. 

Akademische Grade und andere für die Ingenieurkammer nicht erforderliche Angaben können nur auf Antrag oder mit 

Einwilligung des Betroffenen gespeichert und genutzt werden. Personenbezogene Daten nach Satz 2 Nr. 1 bis 8 und 

11 darf die Ingenieurkammer entsprechend im Rahmen des Satzes 1 auch über solche Gesellschafter und Mitglieder 

der Geschäftsführung und des Vorstandes eines Zusammenschlusses verarbeiten, die nicht in die Liste der Beraten-

den Ingenieure oder in das Verzeichnis nach § 10 Abs. 3 eingetragen sind und für sich weder einen 

Eintragungsantrag gestellt noch Dienstleistungen nach § 10 Abs. 2 angezeigt haben, wenn der genannte 

Zusammenschluss insgesamt eine dieser Voraussetzungen erfüllt. Darüber hinaus darf die Ingenieurkammer über 

sonstige Personen im Rahmen der Genehmigungstätigkeit nach §§ 1 und 2 sowie der Verfolgung von 

Ordnungswidrigkeiten nach § 30 personenbezogene Daten nach Satz 2 verarbeiten. 

(2) Die Daten sind grundsätzlich beim Betroffenen zu erheben. Er ist zur Auskunft verpflichtet, soweit er 

dadurch nicht sich oder einen Angehörigen einer straf-, berufs- oder disziplinargerichtlichen Verfolgung aussetzt. Die 

Pflicht zur Amtsverschwiegenheit der im öffentlichen Dienst stehenden Personen bleibt unberührt. Bei Dritten können 

Daten entweder nach Absatz 5 oder dann erhoben werden, wenn das Erheben beim Betroffenen einen 

unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige 

Belange des Betroffenen beeinträchtigt werden können. In diesen Fällen ist der Betroffene zu benachrichtigen. Die 

Herkunft nicht unmittelbar beim Betroffenen erhobener Daten ist schriftlich festzuhalten. 

(3) Die Daten nach Absatz 1 werden für jeden Betroffenen gesondert gespeichert. Darüber hinaus sind die in 

Absatz 1 Satz 2 Nr. 1, 3, 4 und 6 genannten Daten in die Liste der Beratenden Ingenieure, das Mitgliederverzeichnis 

der Ingenieurkammer, das Verzeichnis nach § 10 Abs. 3 oder in die Liste nach § 13 entsprechend § 9 einzutragen. 

Akademische Grade und weitere Angaben dürfen nur auf Antrag oder mit Einwilligung des Betroffenen eingetragen 

werden. In die Liste der Beratenden Ingenieure und das Verzeichnis nach § 10 Abs. 3 sind jeweils in einer 

besonderen Abteilung die Zusammenschlüsse Beratender Ingenieure nach § 6 Abs. 2 und § 10 Abs. 7 einzutragen 

mit Name, Anschrift und Rechtsform sowie dem Namen und Beruf, der Anschrift und Staatsangehörigkeit der 

persönlich haftenden Gesellschafter und der Mitglieder der Geschäftsführung und des Vorstandes. 

(4) Jeder hat bei Darlegung eines berechtigten Interesses das Recht auf Einsichtnahme in die in Absatz 3 

Satz 2 genannten Listen und Verzeichnisse sowie auf Auskunft daraus. Die dort enthaltenen Angaben dürfen von der 

Ingenieurkammer veröffentlicht oder an Dritte zum Zweck der Veröffentlichung übermittelt werden, sofern der 

Betroffene nicht widerspricht. 

(5) Die Ingenieurkammer ist berechtigt, in allen die Tätigkeit der Ingenieure betreffenden Angelegenheiten den 

dafür zuständigen Behörden, insbesondere den Ingenieurkammern und deren Aufsichtsbehörden, den Bau-, 

Wirtschafts- und Wissenschaftsbehörden in der Bundesrepublik Deutschland sowie entsprechenden Stellen anderer 

Staaten Auskünfte zu erteilen oder von derartigen Stellen einzuholen, soweit es zur rechtmäßigen Erfüllung der 

Aufgaben der Ingenieurkammer oder der auskunftsersuchenden Stelle erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für 

Angaben zu den in Absatz 3 Satz 2 genannten Listen und Verzeichnissen, zu den Eintragungsvoraussetzungen, 

Versagungen und Löschungen sowie zu Maßnahmen in einem berufsgerichtlichen Verfahren. Dient das 



Auskunftsersuchen der Durchführung der Richtlinie 89/48/EWG, so hat die Ingenieurkammer die notwendigen 

Auskünfte zu erteilen. Über Rügen nach § 27 dürfen keine Auskünfte erteilt werden. Auskünfte über Maßnahmen in 

einem berufsgerichtlichen Verfahren nach § 28 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 dürfen nach fünf Jahren ab deren Verhängung nicht 

mehr erteilt werden. 

(6) Mit der Löschung einer Eintragung nach § 8, § 10 Abs. 3 Satz 4 oder Abs. 7 Satz 2, § 13 Abs. 4 Satz 2 

oder § 15 Abs. 4 Satz 2 sind zugleich sämtliche bei der Ingenieurkammer über den Betroffenen gespeicherten Daten 

zu sperren. Angaben über Rügen nach § 27 und Maßnahmen in einem berufsgerichtlichen Verfahren sind in jedem 

Fall nach fünf Jahren ab deren Verhängung zu sperren. Die gesperrten Daten dürfen nur noch verarbeitet werden, 

wenn dies zur Behebung einer bestehenden Beweisnot, aus sonstigen im überwiegenden Interesse der 

Ingenieurkammer oder im rechtlichen Interesse eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist oder der Betroffene 

eingewilligt hat.  

(7) Bei der Ingenieurkammer gespeicherte Daten sind zu löschen, wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung der 

von der Ingenieurkammer wahrzunehmenden Aufgaben nicht mehr erforderlich sind und durch die Löschung 

schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden. Im Falle einer derartigen Beeinträchtigung sind 

die entsprechenden Daten nach Absatz 6 zu sperren. Fünf Jahre nach einer Löschung im Sinne des Absatzes 6 Satz 

1 sind sämtliche bei der Ingenieurkammer gespeicherten Daten des Betroffenen zu löschen, sofern dieser nicht die 

weitere Speicherung beantragt. Die Ingenieurkammer ist verpflichtet, den Betroffenen auf diese Möglichkeit 

hinzuweisen. 

(8) Die Mitglieder des Vorstandes, des Eintragungsausschusses sowie der weiteren Kammereinrichtungen 

sind, auch über das Ende ihrer Amtszeit hinaus, verpflichtet, die ihnen bei Ausübung ihres Amtes bekannt 

gewordenen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der in Absatz 1 genannten Personen geheim zu halten. 

(9) Für die Tätigkeit des Senators für Bau und Umwelt als Aufsichtsbehörde finden die Vorschriften des 

Bremischen Datenschutzgesetzes Anwendung.  
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§ 7 Nachweise 

(1) Ein Angebot für eine Leistung ist von der Wertung auszuschließen, wenn der Bieter trotz Aufforderung folgende 

Unterlagen nicht einreicht: 

1. aktuelle Nachweise der zuständigen in- oder ausländischen Finanzbehörde, des zuständigen in- oder 

ausländischen Sozialversicherungsträgers und der zuständigen in- oder ausländischen Sozialkasse des 

Baugewerbes oder einer vergleichbaren Einrichtung über die vollständige Entrichtung von Steuern und 

Beiträgen. 

2. einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister, der nicht älter als sechs Monate sein darf, sowie 

3. eine Tariftreueerklärung nach § 4. 

Die Angaben zu Satz 1 Nr. 1 oder 2 können durch eine Bescheinigung des ausländischen Staates nachgewiesen 

werden. Bei fremdsprachigen Bescheinigungen ist eine Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen. 

(2) Soll die Ausführung eines Teils der Bauleistung einem Nachunternehmer übertragen werden, so ist der 

Bieter zu verpflichten, nach Aufforderung und vor der Auftragserteilung durch den Auftraggeber auch die auf den 

Nachunternehmer lautenden Nachweise nach Absatz 1 vorzulegen. Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend. 

§ 8 Kontrollen 

(1) Der öffentliche Auftraggeber ist berechtigt, Kontrollen durchzuführen, um die Einhaltung der geforderten 

Vergabevoraussetzungen zu überprüfen und kann sich dabei den Organen der Verfolgungsbehörden bedienen. Er 



darf zu diesem Zweck Einblick in die Entgeltabrechnungen der Auftragnehmer und der Nachunternehmer und die 

Unterlagen über die Abführung von Steuern und Beiträgen nach § 7 Abs. 1 sowie in die zwischen Auftragnehmer und 

Nachunternehmer abgeschlossenen Werkverträge nehmen. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten auf die 

Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen. 

(2) Der Auftragnehmer und seine Nachunternehmer haben vollständige und prüffähige Unterlagen auf der Baustelle 

und am Ort der Leistungserbringung nach Absatz 1 über die eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten. Auf 

Verlangen des öffentlichen Auftraggebers sind ihm diese Unterlagen vorzulegen. 
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